
weiter gewachsen. Es entwickelt sich die politisch-moralische Einheit 
des Volkes. Das vorherrschende sozialistische Eigentum, die gemein
same Arbeit am um fassenden sozialistisehen Äui'bau, die kulturellen 
und sozialen Errungenschaften, die in diesem Prozeß erstarkten und 
sich entfaltenden freundschaftlich-kameradschaftlichen Beziehungen 
der Klassen und Schichten bestimmen und fördern immer mehr die 
Herausbildung der neuen, sozialistischen Einstellung der Bürger zur 
Arbeit, zur Gesellschaft, zum Staat und zueinander. Die brüderliche 
Verbunden heit der Deutschen Demokratischen Republik mit dem 
sozialistischen Weltlager, besonders mit der mächtigen Sowjetunion, 
ist weiter gewachsen.

I Diese neuen Bedingungen und der umfassende Aufbau ^es Sozialis- 
jmus erfordern, die objektiven Gesetze des Sozialismus bewußt und 

J! richtig äüszunutzen. Sie zur Grundlage der gesamten ^staitlTch^^®?“ 
к eit und des Handelns der Volksmassen zu machen, ist zur Hauptfrage

(, des weiteren gesellschaftlichen Fortschritts und der ErhdlTffiTg~M?gs 
L^ehsmveaus der Menschen geworden.

Das Fühlen, Denken und Handeln der Menschen wird in zunehmendem 
Maße vom Sozialismus bestimmt. Immer stärker entwickelt sich die 
freiwillige Einhaltung der sozialistischen Regeln des Zusammenlebens 
und die Verantwortung der Bürger für die Wahrung der Gesetze 
;hres Arbeiter-und-Bauern-Staates.
Die sozialistische Gesellschaft entfaltet die mgr а 1 i s ch-m eng ch 1 i ch e 
Kraft, um Überzeugung und Erziehung zur Hauntmethode der 
gesamten staatlichen Tätigkeit zu machen. Solche Faktoren bestimmen 

'"'daher auch immer stärker den Kampf der sozialistischen Gesellschaft 
um die strikte Einhaltung ihres Rechts, das auf der vom werktätigen 
Volk geschaffenen sozialistischen GesellschaftsordnungJp^uht.
Die charakteristischen Züge des sozialistischen Rechts, die den objek
tiv wirkenden Gesetzen des Sozialismus Ausdruck verleihen, treten 
immer klarer zutage. Es wächst jseine Bedeutung als wichtigstes 
Instrument unseres ^Staates, um die gesellschaftliche Entwicklung zu 
organisieren und das sozialistische Zusammenleben der Menschen, die 

*, Beziehungen der"Burger zueinander "und zu [Krem "StääFzü “regeln. 
| Das Recht wird somit bei der Lösung der wirtschaftlich-orgähisatö- 

'I rischen und kulturell-erzieherischen Aufgaben^ des Arbeiter-und- 
j Bauern-Staates, der Entfaltung der sozialistischen Demokratie zu einer 
j großen gestaltenden und mobilisierenden Kraft bei der planmäßigen 
I Entwicklung der Produktivkräfte und der Festigung der sozialistischen 

Produktionsverhältnisse- Zugleich dient das sozialistische Recht dem 
wirksamen Schutz der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Der 
Arbeiter-und-Bauern-Staat w’endet das sozialistische Recht als eine
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